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TRANSPORT + LOGISTIK

M itunter frage ich mich, ob ge-
wisse Anstrengungen zur

Harmonisierung von „Orange
Book“ und den einschlägigen Ver-
kehrsträgervorschriften wirklich
Sinn machen, bzw. ob eine Anpas-
sung an UN tatsächlich empfeh-
lenswert ist, wenn dies dazu führt,
dass eine bereits bestehende Vor-
schrift nach nur zwei Jahren er-
neut zu ändern ist. 

Mit dem ADR 2009 wurde bei-
spielsweise die Kennzeichnung
bestimmter Beförderungseinhei-
ten, die gefährliche Güter in be-
grenzten Mengen befördern, ein-
geführt. Zwar existiert dafür gem.
1.6.1.18 eine Übergangsvorschrift
bis zum 1.1.2011, wonach bis zu
diesem Stichtag die neue Fahr-
zeugkennzeichnung nicht ange-
bracht werden muss, allerdings
gibt es eine Vielzahl von Unter-
nehmen, die diese Übergangsfrist
– da die Anwendung ja freiwillig
ist – nicht anwenden und ihre Be-
förderungseinheiten mit den
neuen Kennzeichen versehen ha-
ben. Diese Umrüstung kostet na-
turgemäß Geld. 

Nun harmonisiert man wieder
einmal mit UN zum Jahre 2011,
was dazu führt, dass die bereits –
im Prinzip – schon jetzt geltende
Vorschrift über die Kennzeichnung
der Beförderungseinheiten mit

„LQ-Kennzeichen“ zum 1.1.2011
wieder geändert wird. Nun wird
die rechteckige Kennzeichnung
durch eine rautenförmige ersetzt.
Zum Zeitpunkt der Beschlussfas-
sung in der Gemeinsamen Tagung
war aber noch nicht einmal ab-
sehbar, ob der Verkehrsträger See
eine gleichlautende Änderung für
den IMDG-Code überhaupt nach-
vollziehen wird. 

Bestraft werden also wieder
einmal jene, die darauf vertraut
haben, dass die Rechtsetzer in
den internationalen Gremien
schon die richtigen Entscheidun-
gen im Sinne der Sicherheit tref-
fen werden. 

Sicherlich richtet sich hier aber
der Hauptvorwurf an die sog. Ex-
perten im UN-Subcommittee. Ei-
gentlich sollten doch Entscheidun-
gen, welche die Transportdurch-
führung mit den verschiedenen
Verkehrsträgern betreffen, in den
dortigen einschlägigen Gremien
getroffen werden, zumal den „Ex-
perten“ die Fachkenntnisse über
die Besonderheiten der einzelnen
Verkehrsträger nicht unbedingt
zugesprochen werden können.
Eine Kennzeichnungsvorschrift für
einen Seecontainer muss nicht –
und ist es auch nicht – unbedingt
sinnvoll für den europäischen
Landtransport sein. Dieses UN-

Gremium sollte sich wirklich nur
auf die Klassifizierungen, die
Verpackungsvorschriften und die
Kennzeichnung beschränken. Die
Vorschriften, die mit der eigentli-
chen Transportdurchführung zu-
sammenhängen, müssen dann
zwischen den einzelnen Verkehrs-
trägern abgesprochen werden,
aber dazu sind dann eben die spe-
zifischen Fachleute an den Bera-
tungen zu beteiligen. 

Nach meiner Meinung hat sich
das UN-Subcommittee in letzter
Zeit immer mehr verselbständigt
und die Verkehrsträgergremien
haben dies widerspruchslos hin-

genommen. Dies muss sich unbe-
dingt ändern, um wieder zu mehr
Glaubwürdigkeit und Verlässlich-
keit in den Regelwerken zu kom-
men. Damit erreichen wir mehr
Sicherheit als mit so „lebenswich-
tigen“ Entscheidungen, ob es jetzt
„LQ“ oder „LTD.QTY“ heißen soll,
und für die Unternehmer ergibt
sich eine vernünftige Planbarkeit
hinsichtlich der Umstellung auf
neue bzw. geänderte Vorschriften.
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